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.11--. ",,~~. T ~ cer BeHagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode .' 

r~o. :1-12/1/7 ............................ 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr .. Broesigke, HeIter und Genossen. 

an den Herrn Bundesminister für Soziale Ven'TaItunq.· 

betreffend Auskunf·tspflicht gemäß § 42 lIDS" 1 ASVG. 

Den unterzeichneten Abgeordneten wurde folgender Sach­

verhalt ZUL' Kenntnis gebracht: 

Am '1 .. 8 .. 1974 fand in der Kanzlei eines Wiener Rechts·­

anvJa.ltes eine routinemäßige PriifunSl der Soz5.alver-· 

siche:t'U11<Jsabgaben, bz\'l .. der ausbezahlten Gehälter statt •. ' 

Zu diesem Zweck 'i/Ju:r:den dem Prüfer die Gehal tskonten-

blätter, deI! auf die l?rüfungszeit Bezu~j ha}x:möen Be:l.trv.gs­

vorschreibungen: die tlberweisung-sbelegz und die Empfangs-. 

bestätiguilgen. betl.·effemd das je\<'leiligeMonatsgehalt vor .. · 

geleg'l:.o Der PrUfer erkiärte, sich l1.li t diesen Unterlagen. 

nicht begnügen zu wolle!) una verlangte die Vorlage des 

Journales, welches in jener Form geführt wird, wie sie 

anläßlich der Einführung der Mehrwertsteuer im Jahre 

1972 von der Re ch·ts anvra 1 tskaro.mer empfohlen wurde 0 'Das' 

Journal gibt daher nicht nur über die Höhe des Einkommens 

Auskul'lft" sondern auch über sämtliche Geldbewegungen, 

insbesondere die. über die Konten des Rechtsan",altes ein­

und ausgehenden Klientengelder, •. 

Der Rechtsanwalt. hat daher die Vorlüge des Journales unter 

Hin'\"leis auf § 9 RAO vervleigert und erkUirt, daß dessen 

Vorlage gemäß § 42 ASVG nicht verlangt werden könnte, 
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da nach dieser Gesetzesstelle nur die. auf den Versicherung.s- r 
fall Bezug. habenden Unterlagen zu prüfen sind .. , 
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a.u.f }:enntnis-

nahme der Einkommensverhitltnisse der f:r:eiberuflich tätigen 

Rechtsanwältej sOl{li~~ auf elne Kontrolle der Klientengelder 

gebe es nach dem ASVG nicht. 

Zugleich gab der Rechtsanwalt eineVollständigkeitserklärung 

hinsichtlich cler vorgelegten Buchungsunterlagen ab und 
. ' 

berief sich überdies zu diesem Thema auf die zeugenschaftliehe 

Einvernahme seiner I<anzleia:ngestellten .. 

Mit Schreiben der Wiener Gebietskrankenkasse für Arbeit,er 
-

Ulld Angestellte vom 25., 9~ "19741J Inspektorat/bbtL Hox-!Kl< 490/ 

C';/74/Kt,o", 800 .• 634 5 ~ beharrte dieselb~ unter Hinweis auf 

§ 42 (1) ASVG auf 'der Vorlage des Kassajournales und 

behauptct0, daß d.er Geset,zgeber keine Ber'..'tfsgruppe von der 

Anwendung dieser Gesetzesstelle ausgenommen habe~ Die 
, . ' 

Gebietskrankenkasse venTies dabei auf ein zwischenzeitlich 

überholtes Erkennt;nis des 'Ven-:cü t.ung'sgeJ:-ichtshof:Gs vom 

4,.,6 .. 1958 s Zl. 2852/55.r l.l\}elches :tn Ahgabensachen ergangen wa'\:'4 
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Im ßbrlgen berief sich die Gebietskrankenkusse unzutrefferider-' f ...... . 
i'lieise auf die Verschwiegenheitsp.flicht der Prüfer gern.. r 
§ 115 (1) ASVG .. 

Der erwähnte Rech,tsauHalt hat. daraufhin den Sachve:r:halt der 

Rechtsanwaltskalnmer fÜr. wienttlRd das Burgenland bekanntgBgeben 
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, anwaltskammer heißt, es: nDie Arlgelegenhelt erscheint sehr i 

und um nähere Weisung gebeten .. In der Antwort der Rechts-

" I 
bedeutsam und der Ausschuß .teilt Ihre Ansicht, ,:laß die I ~. 

anl.<laltli<?h~' Ve,rschwiegensheitpflicht mit dem ~orrespon. dierendenl" 
Entschlagungsrech,t auch im Verfahren nach dem ASVG gilt. h ' . .' . 

. Une! weiter !1;l1er Hi~vleis der 'iUener Gebietskrankenkasse für •... 

Arbeiter und Angestellte darauf, daß die Bediensteten der 

Kasse gemäß § 115 Abs. 1 ASVG einer strengen Verschwicgens­

heits>flicht unterliegen, vermag nicht zu einer anderen 

rechtlichen Beurteilung zu führen, wie Sie mit Recht vorge- f . 
b:racht haben, einerseits ..... ,egen der behördlichen Hilfeleistungs-t 

verpfl,ichtung und anderersei ts deshalb, weil ja auch 1.n der r 
t; 

Finanzverwaltung (§ 25'1 FStrG) oder in anderen Z'ir7eigen der i 

öffen"f.::lichen. Ven\1ultung' tätisre' Personen einer Verschvd.egen- " l 
heitspflicht unt.erliegen. ohne di'\ß deshalb die an>raltliche -l 
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Verschwiegenheitspflicht imd das anwaltliehe Entschlagungs-

recht aufgehoben oder eingeschränkt wären"o 

In Verfolgung dessen hat der Rechtsam'lalt mit Schreiben vom 

140100 1974 die Aufforderung der Gebietskrankenkasse auf 

Vorlage des Kasseüjournales neuerlich abgel~hnt und insbesondere 

al.lfdie Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 

17*3. 1972, Zl. B 689/70, verwiesen, die gleichfalls in 

einem abgabenrecht.lichen Verfahren ergangen ist und die 

anwaltliehe Verschi:'liegenheitspflicht nicht nur auf Grund 

des. in abgabenrechtlichen Verfahren maßgeblichen § 171 

.Zi.bs 0 1 1i t. c) und 2\bs. 2 BAO sondern auch auf Grund des 

§ 9 R.~O ausdrücklich anerkannte ~ Nag' auch eine deJl1 

§ 171 RAO nachgebildl=te Bestimmung im ASVG fehlen, so rnu:ßr; 

doch der gleichfalls vom Ve:cfassungsgerichtshof bezogene 

§ 9 RAO genügen, um die Verschwiegenheitspflicht des 

Anwaltes zu begründen. 

Die Gebietiskrankenkasse hat sich jedoch mit diesem Hinweis 

nicht zufrieden gegeben, sondern beim Magistratischen 

Bezirksamt für den 19. Bezirk ein Verfahren gern § 111 ASVG 

beantra.;rt G 'trV'orauf dem Rechtsanwalt die VervJaltungsüber-
.. 

tretung der angeblichen Nicht.vorlage im Sinne des 

§ 42 ASVG angelastet wurde und unbeschadet der entsprechenden 

Rechtshinweise seinerseits ein Straferkenntnis gegen ihn 

gefällt wurde. 

Gegen dieses Straferkenntnis wurde von ihm fristgerecht 

die Berufung ergriffen, die derzeit bei der Magistrats-

direktion Wien, Rechtsmittelbüro, anhängig ist. Zugleich hat 

er wiederum die Rechtsanwaltskammer für Nien, Nieder­

österreich und Burgenland von dem weiteren Sachverhalt 

benachrichtigt und hat diese mit Schreiben vom 10.4.975 

die Angelegenheit als äußerst. besorgniserregend befunden, 

weil die Erfüllung des Begehrens der Gebietskrankenkasse 

eine Verletzung der anwaltlichen Verschwiegenheltspflicht 

bewirken könnte. 
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Der betroffene Rechtsan'l,'lalt selbst hat in der Berufung 

ausgeIuh~t,daß in Konsequenz einer Offenlegung sämtliche~ 

Buchwlgsunterlagen, auf die sich de~ §.42 ASVG nicht 
erstreckt, seine Streichung aus der Liste ,der Rechts­

anwälte wegen Verletzung der Verschwiegenheitspflicht 

zu befürchten wäre • 
. - •• _ •••• ; • __ ........ -0 

-Allgesichts des, den Einzelfall weit übersteigenden und 

für den gesamten Berufsstand der Rechtsanwälte bedeut-

. " 

'. 

samen Sachverhaltes richten die unterzeichnetenAbge~ .. "," . 
, ordneten an den Herrn Bundesminister- fü·r Soziale Verwaltung" I., 
die 

-. . . 

A n .f.r a Cl e 

. , .. 

1.) Welche Rechtsansicht vertreten Sie in der oben 

geschilderten Angelegenheit? 

2 $) Für den Fall: daß die Vorgangm·]eise der Wiener 

Gebietskrankenkasse nach Ihrer Rechtsansicht gedeckt 

sein sollte): sind Sie bereit eine Änderung des 

§ 42 ASVG im Rahmen der nächsten Novelle vorzusehen? 

. _. ' •.• -":-~ .0. ___ • 

., 

3 Q
} Für den Fall v daß diese Vorgangsweise nach Ihrer 

Rechtsansicht nicht gedeckt sein sollte, sind Sie" 

bereit daraufhin zu vlirken, da~, eil1 solches Verlang~n. 
in Hinktlnft unterbl.eibt? .. 
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